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Thema: Anpassung der Rücküberweisung an die Landesverbände  

 
(gem. § 9 der Geschäftsordnung für den Landesverband aus dem Jahr 1995) 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Mitgliederversammlung möge beschließen, die Rücküberweisung an die 
Landesverbände von derzeit EUR 3,00 jährlich pro Mitglied anzupassen auf einen 
Rücküberweisungsbetrag i. H. v. 10 % pro Mitgliedsbeitrag für jedes 
Landesverbandsmitglied, sofern ein Landesverband mit Landesvorstand existiert oder 
sich gründen will, wobei der gesamte Mindestrückführungsbetrag pro existierendem/sich 
gründendem Landesverband Minimum EUR 250,00 betragen sollte.  
 
Begründung: 
Der Rücküberweisungsbetrag ist nachprüfbar mind. seit 1995 nicht erhöht worden. Er 
wurde sogar deutlich gesenkt. Unter §9 der Geschäftsordnung für Landesverbände steht: 
„Der Gesamtverband hat sich verpflichtet, den Beitrag von DM -,10 monatlich für jedes 
Verbandsmitglied an die Landeskassenführerin rückzuüberweisen.“ DEM 10,00 
(umgerechnet EUR 5,11) pro Mitglied mtl., sprich der gesamte Mitgliedsbeitrag für 
Berufstätige von DEM 120,00 (umgerechnet EUR 61,36) wurde rücküberwiesen. Dies 
entspricht einem prozentualen Rückführungsbetrag von 100 %! Der aktuelle 
Rückführungsbetrag von EUR 3,00 liegt zwischen 1,2 % (EUR 250,00 Mitgliedsbeitrag) und 
3,5 % (EUR 85,00 Mitgliedsbeitrag) und für ermäßigte Beitragszahlungen (EUR 30,00) bei 
10 % des Mitgliedsbeitrags. Im Laufe der Jahre ist der Mitgliedsbeitrag kontinuierlich 
gestiegen, nicht aber die Rücküberweisungsbeträge. Mit den derzeitigen 
Rücküberweisungsbeträgen können vor allem kleinere Landesverbände kaum etwas auf 
die Beine stellen. Es sollte aber das Ziel sein, dass die Landesverbände aktiv werden 
können, Mitglieder gewinnen und die Hauswirtschaft auf Landesebene stärken, auch die 
wichtige Mitwirkung in den Landesarbeitsgemeinschaften, die beitragspflichtig sind, 
muss möglich sein können! 
 
Klüsserath, 17.05.2022  
__________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift Antragstellerin 

 
Ergebnis der Abstimmung: 
 

Für-Stimmen:  Gegen-Stimmen:  Stimmenthaltungen:  

 
 

   
Abstimmung (angenommen / abgelehnt)  Ort, Datum, Unterschrift Schriftführer*in 

 


